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(54) Vorrichtung zum Anschlagen einer Leitung an  ein Verbindungselement

(57) Eine Vorrichtung zum Anschlagen einer Leitung
an ein Verbindungselement umfasst ein Obergesenk und
ein Untergesenk, die jeweils eine Pressfläche aufweisen.

Zwischen dem Obergesenk und dem Untergesenk ist zu-
mindest eine Aussparung außerhalb der Pressflächen
vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Anschlagen einer Leitung
an ein Verbindungselement. Die Vorrichtung umfasst ein
Obergesenk und ein Untergesenk, die jeweils eine
Pressfläche aufweisen, um die Leitung und das Verbin-
dungselement in einem vorbestimmten Bereich zwi-
schen dem Untergesenk und dem Obergesenk zu pres-
sen.
[0002] Derartige Vorrichtungen und Verfahren werden
beispielsweise in der elektrischen Verbindungstechnik
verwendet, um eine nicht mehr lösbare Verbindung zwi-
schen einer Leitung und einem Verbindungselement her-
zustellen. Die Leitung und das Verbindungselement wer-
den dabei durch eine plastische Verformung miteinander
verbunden, die durch eine Presskraft hervorgerufen wird.
Durch eine derartige Verbindung können die Leitung und
das Verbindungselement ferner elektrisch kontaktiert
werden, wobei das Verbindungselement als ein beliebi-
ges Kontaktelement, z.B. als ein Stecker, ausgebildet
sein kann.
[0003] Die Verbindung zwischen dem Leiter und dem
Verbindungselement kann beispielsweise durch Crim-
pen oder Splicen hergestellt werden. Beim Crimpen wer-
den üblicherweise vorgeformte Verbindungselemente
verwendet, deren Abmessungen, insbesondere deren
Länge, mit dem Querschnitt der Leitung abgestimmt sind.
Ferner weisen Crimpwerkzeuge vorbestimmte Profile
auf, um eine vorgebbare Verformung der Leitung und
des Verbindungselements herbeizuführen und die Cr-
impverbindung dadurch in einer gewünschten Form aus-
zubilden. Beim Splicen wird anstelle eines vorgeformten
Verbindungselements ein Endlosband verwendet.
[0004] Eine Crimpverbindung kann im einfachsten Fall
mittels einer Crimpzange erzeugt werden. Wenn jedoch
eine große Anzahl Crimpverbindungen in kurzer Zeit er-
zeugt werden soll, beispielsweise bei der Herstellung
spezieller Kabel mit besonderen Kontaktelementen, wer-
den automatisierte Vorrichtungen verwendet. Eine der-
artige Vorrichtung ist in Fig. 1 schematisch dargestellt
und umfasst ein Obergesenk, in das ein stempelartiges
Untergesenk eingreift. Die Leitung und das Verbindungs-
element gelangen zwischen Pressflächen des Ober- und
Untergesenks und werden mittels einer Presskraft mit-
einander verpresst, die auf das Ober- oder Untergesenk
ausgeübt wird.
[0005] Da die äußere Form der Crimpverbindung
durch die Form der Pressflächen des Ober- und Unter-
gesenks definiert werden soll, ist zwischen den Flanken
bzw. Seitenflächen des Ober- und Untergesenks ein ex-
trem kleines Spaltmaß notwendig. In der Praxis können
bei der Herstellung der Crimpverbindung dennoch ver-
schiedene Arten von Fehlern auftreten. Beispielsweise
kann das Verbindungselement bereits deformiert sein,
bevor es die Vorrichtung erreicht. Die Leitung und das
Verbindungselement können gegenüber einer Mittelach-
se des Ober- und Untergesenks verschoben oder ver-

dreht sein. Ferner können das Ober- und das Unterge-
senk relativ zueinander verschoben sein.
[0006] Dadurch kann eine so genannte Fehlcrimpung
auftreten, bei der Material der Leitung und/oder des Ver-
bindungselements aus dem vorbestimmten Bereich zwi-
schen den Pressflächen austritt und zwischen die Flan-
ken bzw. Seitenflächen des Ober- und Untergesenks ge-
langt. Da ein auf diese Weise fehlgeleitetes Material der
Leitung und/oder des Verbindungselements meistens
unsymmetrisch bezüglich der Mittelachse des Ober- und
Untergesenks verteilt ist, wirken bei Fehlcrimpungen auf-
grund der großen Presskraft große Drehmomente auf
die Seitenflächen des Ober- und Untergesenks. Dadurch
können das Ober- und Untergesenk gegeneinander ver-
schoben werden, und es treten hohe mechanische Span-
nungen auf. Durch diese Spannungen können das Ober-
und Untergesenk deformiert oder sogar zerstört werden.
Die beiden Seitenflächen des Obergesenks können bei-
spielsweise durch die Spannungen auseinander gebo-
gen werden, bis ein Abschnitt des Obergesenks abbricht.
Ferner werden die Seiten- und Pressflächen des Ober-
und Untergesenks durch die mechanischen Spannun-
gen stark beansprucht, so dass es zur Ausbildung von
Riefen in den Pressflächen kommen kann. Somit verrin-
gern Fehlcrimpungen die Lebensdauer des Ober- und
Untergesenks.
[0007] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine
Vorrichtung und ein Verfahren der vorstehend beschrie-
benen Art zum Anschlagen einer Leitung an ein Verbin-
dungselement zu schaffen, durch welche die Wahr-
scheinlichkeit einer Beschädigung eines Ober- und eines
Untergesenks verringert wird, wenn ein fehlerhaftes An-
schlagen auftritt.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und insbeson-
dere dadurch, dass zwischen dem Obergesenk und dem
Untergesenk zumindest eine Aussparung außerhalb der
Pressflächen vorgesehen ist, die ausgebildet ist, um ei-
nen Teil der Leitung und/oder einen Abschnitt des Ver-
bindungselements aufzunehmen. Fehlgeleitetes Materi-
al der Leitung und/oder des Verbindungselements, das
aufgrund eines fehlerhaften Anschlagens den Bereich
zwischen den Pressflächen des Ober- und Untergesenks
verlässt, wird in der zumindest einen Aussparung aufge-
nommen und somit daran gehindert, sich noch weiter
von dem Bereich zwischen den Pressflächen zu entfer-
nen.
[0009] Da sich das fehlgeleitete Material aufgrund der
Aussparung insgesamt näher an den Pressflächen be-
findet, d.h. der Abstand zwischen den Volumenelemen-
ten des fehlgeleiteten Materials und den Pressflächen
durch das Vorhandensein der Aussparung in Summe
verkürzt ist, ist der Hebelarm unerwünschter Drehmo-
mente, die auf die Seitenflächen des Ober- und Unter-
gesenks wirken, durch das Aufnehmen des Materials in
der Aussparung verkürzt. Folglich werden die uner-
wünschten Drehmomente und die aus diesen resultie-
renden Druck- und Zugspannungen auf das Ober- und
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Untergesenk verringert. Die Belastungsgrenzen, bei de-
nen eine Deformation oder eine Beschädigung des Ober-
und Untergesenks auftreten kann, sind durch die verrin-
gerten Drehmomente somit erheblich höher, was zu ei-
ner größeren Lebensdauer des Ober- und Untergesenks
führt.
[0010] Die Aussparung zwischen dem Ober- und dem
Untergesenk bewirkt ferner, dass sowohl die Seiten- als
auch die Pressflächen des Ober- und Untergesenks auf-
grund der geringeren Druck- und Zugspannungen weni-
ger stark beansprucht werden, wenn ein fehlerhaftes An-
schlagen auftritt. Beispielsweise wird die Ausbildung von
Riefen auf den Pressflächen verringert, so dass auch
dadurch die Lebensdauer des Ober- und Untergesenks
verlängert wird. Folglich ist es möglich, eine größere
Stückzahl von Anschlägen bzw. Crimpverbindungen mit
demselben Ober- bzw. Untergesenk herzustellen.
[0011] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind
den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeich-
nungen zu entnehmen.
[0012] Vorteilhafterweise ist der Abstand zwischen ei-
ner der Grenzflächen und zumindest einer Kante der
Aussparung geringer als die Länge, Breite und Tiefe der
Aussparung. Mit anderen Worten befindet sich die Aus-
sparung in unmittelbarer Nähe einer der Pressflächen,
um fehlgeleitetes Material der Leitung und/ oder des Ver-
bindungselements unmittelbar nach dem Verlassen des
vorbestimmten Bereichs zwischen den Pressflächen auf-
zunehmen. Dadurch wird der Flächenabschnitt auf den
Seitenflächen des Ober- bzw. Untergesenks verkleinert,
auf den fehlgeleitetes Material eine Kraft ausüben kann,
bevor es von der Aussparung aufgenommen wird. Ferner
wird das Drehmoment, das auf die Seitenflächen des
Ober- und Untergesenks ausgeübt wird, durch die An-
ordnung der Aussparung in der Nähe der Pressflächen
minimiert, da die Länge des Hebelarms minimiert wird,
der durch das fehlgeleitete Material erzeugt werden
kann.
[0013] Die Aussparung ist vorteilhafterweise als Hin-
terschnitt bzw. muldenförmig ausgebildet, damit die Kräf-
te, die das fehlgeleitete Material im Bereich der Ausspa-
rung auf das Ober- oder Untergesenk ausübt, eher tan-
gential ausgerichtet sind, d.h. entgegengesetzt zur Rich-
tung der eigentlichen Presskraft, und nicht rechtwinklig
zu der Seitenfläche des Ober- bzw. Untergesenks. Da-
durch wird das auf die Seitenflächen des Ober- bzw. Un-
tergesenks ausgeübte Drehmoment zusätzlich verrin-
gert. Es ist ferner von Vorteil, wenn die Aussparung ab-
gerundete Kanten aufweist, damit die Anforderungen an
die Kantenfestigkeit des Materials geringer sind, aus dem
das Ober- und das Untergesenk gefertigt sind. Dadurch
lassen sich das Ober- bzw. das Untergesenk kostengün-
stiger herstellen.
[0014] Die Tiefe der Aussparung ist vorzugsweise ge-
ringer als die Länge und die Breite der Aussparung. Die
Aussparung ist mit anderen Worten eher flach ausgebil-
det, so dass fehlgeleitetes Material der Leitung und/oder
des Verbindungselements an der Seitenfläche des Ober-

und/oder Untergesenks entlang gleitet und somit eher
eine Tangential- als eine Normalkraft auf diese ausübt.
Dadurch lässt sich das Drehmoment auf die Seitenflä-
chen weiter verringern. Wenn die Aussparung auf einer
Seitenfläche des Untergesenks vorgesehen ist, wird die
Breite des Untergesenks, die in dessen oberem Ab-
schnitt ohnehin schon gering ist, durch eine flache Aus-
sparung im diesem Bereich weniger stark verringert als
durch eine tiefe Aussparung. Das Untergesenk ist folglich
mit einer flachen länglichen Aussparung stabiler als mit
einer kurzen und tiefen Aussparung.
[0015] Außerhalb der Pressfläche ist vorteilhafterwei-
se zumindest eine weitere Aussparung in dem Ober- und/
oder Untergesenk vorgesehen, und es sind bevorzugt
zumindest zwei Aussparungen symmetrisch zu der
Pressfläche angeordnet, da nicht vorausgesagt werden
kann, welche Art des fehlerhaften Anschlagens auftreten
wird und an welcher Stelle fehlgeleitetes Material den
Bereich zwischen den Pressflächen verlassen wird.
Wenn mehrere Aussparungen vorgesehen sind und/
oder zumindest zwei von diesen symmetrisch bezüglich
der Pressfläche angeordnet sind, lässt sich somit die
Wahrscheinlichkeit weiter verringern, dass bei dem Auf-
treten eines fehlerhaften Anschlagens der Leitung an das
Verbindungselement eine Verschiebung oder Beschädi-
gung des Ober- und Untergesenks auftritt.
[0016] Die Aussparung ist bevorzugt auf einer Seiten-
fläche des Untergesenks angeordnet, d.h. als ein Hinter-
schnitt des Untergesenks ausgebildet. Wenn das fehl-
geleitete Material in eine Aussparung des Untergesenks
eintritt, treten geringere Kräfte senkrecht zu der Press-
richtung auf als bei einem Eintreten in eine weiter außen
liegende Aussparung des Obergesenks. Da sich das
fehlgeleitete Material außerdem näher an der Mittelach-
se der Vorrichtung befindet, ist das auf die Seitenflächen
des Ober- und Untergesenk ausgeübte Drehmoment ins-
gesamt geringer.
[0017] Alternativ oder zusätzlich kann eine Ausspa-
rung auch auf einer Seitenfläche des Obergesenks an-
geordnet sein. In diesem Fall wirkt sich die Aussparung
als solche weniger auf die Festigkeit der Vorrichtung aus,
da das Obergesenk üblicherweise ein größeres Volumen
als das Untergesenk aufweist.
[0018] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Ver-
fahren zum Anschlagen einer Leitung an ein Verbin-
dungselement. Die Leitung und das Verbindungsele-
ment werden dabei in einen vorbestimmten Bereich zwi-
schen jeweils einer Pressfläche des Obergesenks und
des Untergesenks gepresst. Ein Teil der Leitung und/
oder ein Abschnitt des Verbindungselements wird dann,
wenn dieser den Bereich zwischen den Pressflächen ver-
lässt, in eine zwischen dem Obergesenk und dem Un-
tergesenk außerhalb der Pressflächen vorgesehene
Aussparung aufgenommen, um eine Beschädigung des
Untergesenks und/oder des Obergesenks zu vermeiden.
[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
vorteilhaften Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
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Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Vorrichtung zum Anschlagen einer
Leitung an ein Verbindungselement
gemäß dem Stand der Technik,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemä- ßen Vorrichtung.

Fig. 3a und 3b jeweils einen vergrößerten Ausschnitt
der Fig. 1 bzw. 2.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 11 zum Anschla-
gen einer Leitung 13 an ein Verbindungselement 15 ge-
mäß dem Stand der Technik. Die Vorrichtung umfasst
ein Obergesenk 17, in das ein stempelförmiges Unter-
gesenk 19 eingreift. Das Obergesenk 17 und das Unter-
gesenk 19 weisen jeweils eine Pressfläche 21 bzw. 23
auf, durch welche die Form einer Crimpverbindung fest-
gelegt wird, der durch das Anschlagen der Leitung 13 an
das Verbindungselement 15 hergestellt wird.
[0021] Die Leitung 13 kann mehrere Leitungslitzen
umfassen. Das Verbindungselement 15 ist beispielhaft
als eine Aderkralle dargestellt, so dass durch das An-
schlagen der Leitung an die Aderkralle ein so genannter
Adercrimp erzeugt wird. Mittels der Vorrichtung 11 kann
jedoch beispielsweise auch ein Isolationscrimp erzeugt
werden, bei dem zwischen dem Verbindungselement
und dem Leiter isolierendes Material vorgesehen ist.
[0022] Das Obergesenk 17 wird durch eine Presskraft,
die in Richtung des Pfeils 25 wirkt, gegen das Unterge-
senk 19 gepresst. Dadurch werden die Leitung 13 und
das Verbindungselement 15 plastisch verformt, und es
entsteht eine dauerhafte, nicht mehr lösbare Verbindung
zwischen diesen.
[0023] Ein fehlerhaftes Anschlagen der Leitung 13 an
das Verbindungselement 15 tritt beispielsweise dann
auf, wenn dessen rechte Hälfte 15a, wie in Fig. 1 darge-
stellt, fehlerhaft nach unten verbogen ist. Wenn das
Obergesenk 17 gegen das Untergesenk 19 gepresst
wird, befindet sich die rechte Hälfte des Verbindungsele-
ments 15 folglich außerhalb des zwischen den Pressflä-
chen 21 und 23 liegenden vorbestimmten Bereichs. Wie
in Fig. 3a dargestellt, gelangt der Abschnitt 15a des Ver-
bindungselements zwischen die Seitenflächen 27 und
29 des Ober- bzw. Untergesenks und bewirkt, dass auf-
grund eines extrem kleinen Spaltmaßes, das zwischen
den Seitenflächen 27 und 29 zur Erzeugung der Crimp-
verbindung notwendig ist, sehr große Kräfte auftreten.
Diese Kräfte können das Obergesenk 17 und das Unter-
gesenk 19 gegeneinander verschieben. Ferner führen
die Kräfte und die daraus resultierenden Drehmomente
zu sehr hohen mechanischen Spannungen in dem Ober-
gesenk 17 und dem Untergesenk 19, wodurch diese de-
formiert oder sogar zerstört werden können.
[0024] Ein fehlerhaftes Anschlagen der Leitung 13 an
das Verbindungselement 15 kann außer durch ein ver-
bogenes Verbindungselement 15, wie es in Fig. 1 dar-
gestellt ist, auch dadurch auftreten, dass das Oberge-

senk 17 und das Untergesenk 19 bezüglich einer ge-
meinsamen Mittelachse 31 gegeneinander verschoben
sind. Auch können auch die Leitung 13 und/oder das
Verbindungselement 15 bezüglich der Mittelachse 31
verschoben sein.
[0025] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung
111 zum Anschlagen einer Leitung 13 an ein Verbin-
dungselement 15, die ein modifiziertes Untergesenk 119
aufweist, mit dem die vorstehend beschriebenen Proble-
me gelöst werden. Im Gegensatz zu Fig. 1 weist das
Untergesenk 119 auf beiden Seitenflächen 129 jeweils
eine Aussparung 133 auf, in die fehlgeleitetes Material,
das aus der Leitung 13 und/oder dem Verbindungsele-
ment 15 austreten kann, aufgenommen wird. Die beiden
Aussparungen 133 sind als Hinterschnitt ausgebildet und
symmetrisch zu der Mittelachse 31 bzw. der Pressfläche
123 des Untergesenks 119 angeordnet, um auf beiden
Seitenflächen 129 fehlgeleitetes Material aufnehmen zu
können.
[0026] Durch die Aussparungen 133 ist das Unterge-
senk 119 unterhalb der Pressfläche 123 verjüngt, und
die Breite des Untergesenks 119 ist im Bereich der
Pressfläche 123 größer als im Bereich der Verjüngung.
Die Aussparungen 133 sind muldenförmig ausgebildet
und weisen abgerundete Kanten 135 auf, um das Ein-
treten des fehlgeleiteten Materials in die Aussparung 133
zu erleichtern. Ferner bestehen dadurch keine erhöhten
Anforderungen an die Kantenfestigkeit des Materials,
aus dem das Untergesenk 119 gefertigt wird.
[0027] Die Tiefe der muldenförmigen Aussparungen
133 ist erheblich geringer als ihre Länge längs der jewei-
ligen Seitenfläche 129. Wenn das fehlgeleitete Material
in die Aussparung 133 eintritt und sich in dieser ausbrei-
tet, werden dadurch nur tangentiale Kräfte und keine Nor-
malkräfte auf die Seitenflächen 129 des Untergesenks
119 ausgeübt. Das Volumen, das durch die Aussparun-
gen 133 zwischen dem Untergesenk 119 und dem Ober-
gesenk 17 definiert wird, ist vorzugsweise derart gewählt,
dass genügend fehlgeleitetes Material in den Ausspa-
rungen 133 aufgenommen werden kann. Das durch die
beiden Aussparungen 133 definierte Volumen kann bei-
spielsweise dem Volumen des Verbindungselements 15
entsprechen.
[0028] Da das fehlgeleitete Material in die Aussparun-
gen 133 aufgenommen wird, werden geringere Kräfte
auf die Seitenflächen 129 und 27 des Untergesenks 119
bzw. des Obergesenks 17 ausgeübt, als dies bei der Ver-
wendung eines in Fig. 1 dargestellten Untergesenks 19
der Fall wäre. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer
Beschädigung des Ober- und Untergesenks 17 bzw. 119
verringert und somit die Lebensdauer der gesamten Vor-
richtung 111 verlängert.
[0029] Die Verringerung der Kräfte, die auf die Seiten-
flächen 27, 29 und 129 des Ober- und Untergesenks 17,
19 bzw. 119 wirken, wird in Fig. 3a und 3b verdeutlicht.
Diese zeigen einen vergrößerten Ausschnitt der Fig. 1
bzw. 2, wobei die Leitung 13 und das Verbindungsele-
ment 15 bereits in den vorbestimmten Bereich gepresst
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sind. Material des Verbindungselements 15 ist entlang
der Seitenflächen 27, 29 und 129 des Obergesenks 17
bzw. des Untergesenks 19 und 119 aus dem vorbe-
stimmten Bereich ausgetreten. Das fehlgeleitete Material
ist in Fig. 3a aufgrund der fehlenden Aussparung 133
des Untergesenks 19 im Mittel weiter von dem vorbe-
stimmten Bereich entfernt als in Fig. 3b und übt Kräfte
mit einem relativ großen Hebelarm 37 auf die Seitenflä-
chen 27 und 29 des Ober- und Untergesenks 17 bzw. 19
aus. Dadurch werden erhebliche Drehmomente und me-
chanische Spannungen auf das Obergesenk 17 und das
Untergesenk 19 ausgeübt.
[0030] Das fehlgeleitete Material wird in Fig. 3b in die
Aussparung 133 des erfindungsgemäßen Untergesenks
119 aufgenommen. Die Abmessungen der Aussparun-
gen 133 können vorzugsweise derart gewählt werden,
dass das aufgenommene Material in den meisten Fällen
eine der Seitenflächen 27, 29 oder 129 nicht mehr über
die gesamte Fläche berührt. Dadurch übt das in der Aus-
sparung 133 aufgenommene Material keine oder nur
sehr geringe Kräfte auf die Seitenfläche 129 des Unter-
gesenks 119 bzw. auf die Seitenfläche 27 des Oberge-
senks 17 aus, und der resultierende Hebelarm 137 ist im
Vergleich zu dem in Fig. 3a dargestellten Hebelarm 37
erheblich verkürzt.
[0031] Durch den verkürzten Hebelarm 137 werden
die mechanischen Spannungen innerhalb des Oberge-
senks 17 und des Untergesenks 119 verringert. Folglich
wird die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass eine Beschä-
digung des Ober- und/oder Untergesenks 17 bzw. 119
im Falle eines fehlerhaften Anschlagens der Leitung 13
an das Verbindungselement 15 auftritt. Ferner werden
die Seiten- und Pressflächen 27, 129, 21 und 123 durch
die geringeren mechanischen Spannungen weniger
stark beansprucht, so dass die Ausbildung von Riefen
insbesondere auf den Flächen 27 bzw. 123 weniger
wahrscheinlich ist. Somit wird die Lebensdauer des
Obergesenks 17 und des Untergesenks 119 durch die
Aussparung 133 insgesamt verlängert, so dass größere
Stückzahlen von Crimpverbindungen hergestellt werden
können, ohne das Ober- und/oder Untergesenk 17 bzw.
119 austauschen zu müssen.

Bezugszeichenliste

[0032]

11, 111 Vorrichtung
13 Leitung
15 Verbindungselement
15a Abschnitt des Verbindungselements
17 Obergesenk
19, 119 Untergesenk
21 Pressfläche des Obergesenks
23, 123 Pressfläche des Untergesenks
25 Pfeil, Richtung der Presskraft
27 Seitenfläche des Obergesenks
29, 129 Seitenfläche des Untergesenks

31 Mittelachse der Vorrichtung
133 Aussparung
135 Kante
37 Hebelarm
137 Hebelarm

Patentansprüche

1. Vorrichtung (111) zum Anschlagen einer Leitung
(13) an ein Verbindungselement (15), die ein Ober-
gesenk (17) und ein Untergesenk (119) mit jeweils
einer Pressfläche (21, 123) aufweist, um die Leitung
(13) und das Verbindungselement (15) in einem vor-
bestimmten Bereich zwischen dem Obergesenk (17)
und dem Untergesenk (119) zu pressen,
wobei zwischen dem Obergesenk (17) und dem Un-
tergesenk (119) zumindest eine Aussparung (133)
außerhalb der Pressflächen (21, 123) vorgesehen
ist, die ausgebildet ist, um einen Teil der Leitung (13)
und/oder einen Abschnitt des Verbindungselements
(15) aufzunehmen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand zwischen einer der Pressflächen (21,
123) und zumindest einer Kante (135) der Ausspa-
rung (133) geringer als die Länge, Breite und Tiefe
der Aussparung (133) ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparung (133) muldenförmig ausgebildet ist.

4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparung (133) abgerundete Kanten (135)
aufweist.

5. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tiefe der Aussparung (133) geringer als die Län-
ge und die Breite der Aussparung (133) ist.

6. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest zwei symmetrisch zu den Pressflächen
(21, 123) angeordnete Aussparungen (133) vorge-
sehen sind.

7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparung (133) auf einer Seitenfläche (129)
des Untergesenks (119) angeordnet ist.
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8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Untergesenk (119) zumindest eine weitere au-
ßerhalb der Pressfläche (123) vorgesehene Ausspa-
rung (133) aufweist.

9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Untergesenk (119) unterhalb der Pressfläche
(123) eine Verjüngung aufweist, und dass die Breite
des Untergesenks (119) im Bereich der Pressfläche
(123) größer als im Bereich der Verjüngung ist.

10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Aussparung (133) auf einer Seitenfläche (27)
des Obergesenks (17) angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Obergesenk (17) zumindest eine weitere außer-
halb der Pressfläche (21) angeordnete Aussparung
(133) aufweist.

12. Untergesenk (119) für eine Vorrichtung (111) nach
zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Untergesenk (119) zumindest eine Aussparung
(133) außerhalb einer Pressfläche (123) aufweist,
um während eines Anschlagens einer Leitung (13)
an ein Verbindungselement (15) einen Teil der Lei-
tung (13) und/ oder einen Abschnitt des Verbin-
dungselements (15) aufzunehmen.

13. Obergesenk (17) für eine Vorrichtung nach zumin-
dest einem Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Obergesenk (17) zumindest eine Aussparung
(133) außerhalb einer Pressfläche (21) aufweist, um
während eines Anschlagens einer Leitung (13) an
ein Verbindungselement (15) einen Teil der Leitung
(13) und/oder einen Abschnitt des Verbindungsele-
ments (15) aufzunehmen.

14. Verfahren zum Anschlagen einer Leitung (13) an ein
Verbindungselement (15), bei welchem Verfahren
die Leitung (13) und das Verbindungselement (15)
in einem vorbestimmten Bereich zwischen jeweils
einer Pressfläche (21, 123) eines Obergesenks (17)
und eines Untergesenks (119) gepresst werden, und
ein Teil der Leitung (13) und/oder ein Abschnitt des
Verbindungselements (15) , wenn dieser den Be-
reich zwischen den Pressflächen (21, 123) verlässt,
in eine zwischen dem Obergesenk (17) und dem Un-

tergesenk (119) außerhalb der Pressflächen (21,
123) vorgesehene Aussparung (133) aufgenommen
wird, um eine Beschädigung des Obergesenks (17)
und/oder des Untergesenks (119) zu vermeiden.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung (111) zum Anschlagen einer Leitung
(13) an ein Verbindungselement (15), die ein Ober-
gesenk (17) und ein Untergesenk (119) mit jeweils
einer Pressfläche (21, 123) aufweist, um die Leitung
(13) und das Verbindungselement (15) in einem vor-
bestimmten Bereich zwischen dem Obergesenk (17)
und dem Untergesenk (119) zu pressen,
wobei zwischen dem Obergesenk (17) und dem Un-
tergesenk (119) zumindest eine Aussparung (133)
außerhalb der Pressflächen (21, 123) vorgesehen
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparung (133) ausgebildet ist, um einen Teil
der Leitung (13) und/ oder einen Abschnitt des Ver-
bindungselements (15) aufzunehmen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand zwischen einer der Pressflächen (21,
123) und zumindest einer Kante (135) der Ausspa-
rung (133) geringer als die Länge, Breite und Tiefe
der Aussparung (133) ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparung (133) muldenförmig ausgebildet ist.

4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparung (133) abgerundete Kanten (135)
aufweist.

5. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tiefe der Aussparung (133) geringer als die Län-
ge und die Breite der Aussparung (133) ist.

6. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest zwei symmetrisch zu den Pressflächen
(21, 123) angeordnete Aussparungen (133) vorge-
sehen sind.

7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Aussparung (133) auf einer Seitenfläche (129)
des Untergesenks (119) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Untergesenk (119) zumindest eine weitere au-
ßerhalb der Pressfläche (123) vorgesehene Ausspa-
rung (133) aufweist.

9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Untergesenk (119) unterhalb der Pressfläche
(123) eine Verjüngung aufweist, und dass die Breite
des Untergesenks (119) im Bereich der Pressfläche
(123) größer als im Bereich der Verjüngung ist.

10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Aussparung (133) auf einer Seitenfläche (27)
des Obergesenks (17) angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Obergesenk (17) zumindest eine weitere außer-
halb der Pressfläche (21) angeordnete Aussparung
(133) aufweist.

12. Untergesenk (119) für eine Vorrichtung (111)
nach zumindest einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Untergesenk (119) zumindest eine Aussparung
(133) außerhalb einer Pressfläche (123) aufweist,
um während eines Anschlagens einer Leitung (13)
an ein Verbindungselement (15) einen Teil der Lei-
tung (13) und/oder einen Abschnitt des Verbin-
dungselements (15) aufzunehmen.

13. Obergesenk (17) für eine Vorrichtung nach zu-
mindest einem Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Obergesenk (17) zumindest eine Aussparung
(133) außerhalb einer Pressfläche (21) aufweist, um
während eines Anschlagens einer Leitung (13) an
ein Verbindungselement (15) einen Teil der Leitung
(13) und/oder einen Abschnitt des Verbindungsele-
ments (15) aufzunehmen.

14. Verfahren zum Anschlagen einer Leitung (13)
an ein Verbindungselement (15), bei welchem Ver-
fahren
die Leitung (13) und das Verbindungselement (15)
in einem vorbestimmten Bereich zwischen jeweils
einer Pressfläche (21, 123) eines Obergesenks (17)

und eines Untergesenks (119) gepresst werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Teil der Leitung (13) und/oder ein Abschnitt des
Verbindungselements (15), wenn dieser den Be-
reich zwischen den Pressflächen (21, 123) verlässt,
in eine zwischen dem Obergesenk (17) und dem Un-
tergesenk (119) außerhalb der Pressflächen (21,
123) vorgesehene Aussparung (133) aufgenommen
wird, um eine Beschädigung des Obergesenks (17)
und/ oder des Untergesenks (119) zu vermeiden.
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